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Kört un knapp

De NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) hett al 2017 en 
„Leitfaden Artenschutz – Gewässerunterhaltung“ rutbrocht un de 2020 verbetert. De Leitfaden sall de Minsken 
helpen, de bi dat Schierhollen van Sloten uppassen mutten, dat raar (selten) Planten un Deren neet mehr as nö-
dig to Schaa komen.
 De Leitfaden is för de meeste Kuntreien in Nedersassen good to bruken, man even neet overall. Daarum is nu 
för twee heel besünner Landskuppen upschreven worden, waarup dat daar nipp un nau ankummt. In de Ergän-
zungsband A geiht dat um de platte Marsk-Landskupp achter de Dieken van Noordsee, Eems, Weser un Elbe.
Hier sünd mehr Sloten nödig as in all anner Delen van Nedersassen. De meesten sünd van Hand slött worden, un 
wenn daar nix an daan word, wassen se dicht. Dat Water löppt blot of, wenn de Sielachten (= Unterhaltungsver-
bände) sielen of pumpen. 
 In de Ergänzungsband A is natolesen, wo de Sloten utsehn, wat för raar Deren un Planten daarmit klaarko-
men un up welke Aard un Wies se to unnerhollen sünd, umdat neet blot dat Water good oflopen kann, man ok 
de Flora un Fauna so blifft as dat vörschreven is. 
In en „Warktüügkist“ word na de Theorie beschreven, mit wat för Reev dat Nödige un dat Richtige buten to 
maken is un waarup dat bi ‘t Warken ankummt.
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Die Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche Ver-
pflichtung hat nicht nur den ordnungsgemäßen und schad-
losen Wasserabfluss zu gewährleisten, sondern auch die 
Funktionen des Gewässers als Teil des Naturhaushaltes zu 
berücksichtigen. Sie umfasst damit auch die Pflege und 
Entwicklung der Gewässer und unterliegt als gesetzliche 
Aufgabe einer Vielzahl von wasser- und naturschutzrecht-
lichen Regelungen, die Einfluss auf die Ausführung der 
Unterhaltung haben können und die von den Trägern der 
Unterhaltungspflicht deshalb entsprechend zu beachten 
sind. Insbesondere die Einhaltung der artenschutzrecht-
lichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) bei der Gewässerunterhaltung stellt den Unter-
haltungspflichtigen vor große Herausforderungen. So gilt 
es, den in der Unterhaltungspraxis oftmals schwierigen 
Spagat zwischen ordnungsgemäßem Wasserabfluss und 
Artenschutz fachgerecht, gesetzeskonform und mit vertret-
barem (zeitlichen und finanziellen) Aufwand angemessen 
zu bewältigen.
 Der im Jahr 2017 vom Niedersächsischen Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 
erstmalig veröffentlichte und 2020 aktualisierte „Leitfa-
den Artenschutz – Gewässerunterhaltung“ (SELLHEIM & 

SCHULZE 2020) vermittelt eine allgemeine Orientierung 
zum Umgang mit den Anforderungen des Artenschutzes im 
Rahmen der Gewässerunterhaltung und ist für einen gro-
ßen Teil der in den niedersächsischen Gewässerlandschaf-
ten vorkommenden Oberflächengewässer anwendbar. Er 
beinhaltet jedoch keine gesonderte Betrachtung regionaler, 
naturräumlicher Besonderheiten der verschiedenen Gewäs-
serlandschaften Niedersachsens, was die Anwendbarkeit 
der Arbeitshilfe in einzelnen Regionen einschränkt. 
 Vor diesem Hintergrund ist die Erarbeitung von regiona-
len Ergänzungsbänden zum bereits veröffentlichten Leit-
faden-Hauptteil notwendig: 
n Ergänzungsband A: Marschengewässer 
n	 Ergänzungsband B: Fließgewässer des Berg- und Hügel-

landes Niedersachsens (Weser-Leinebergland, Osnabrü-
cker Hügelland, Harz). 

Ziel ist es, die große naturräumliche Vielfalt der Gewässer 
mit ihren z. T. völlig unterschiedlichen Eigenschaften und 
Erscheinungsformen abbilden zu können und einer damit 
verbundenen, regionalspezifischen Unterhaltungspraxis 
angemessen Rechnung tragen zu können. Denn sowohl 
die Anforderungen an die Unterhaltung, als auch Metho-
den, Umfang, Geräteeinsatz und Intensität der typischen 

1 Einführung

Abb. 1: Typisches Gewässer der Marschengebiete – prägend für die Gewässerlandschaften im nördlichen Niedersachsen (Foto: Hans-Jürgen Zietz)
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Arbeiten können sich regional deutlich voneinander unter-
scheiden. Dies gilt auch für die Umsetzungsmöglichkeiten 
schonender Unterhaltungsformen, die je nach örtlicher Ge-
wässersituation und Problemlage ein differenziertes, ange-
passtes Vorgehen in der Praxis erforderlich machen, worauf 
in diesen ergänzenden Arbeitshilfen gezielter eingegangen 
werden soll.
 Dieser nun vorliegende Ergänzungsband A enthält 
Informationen zur Unterhaltung von Marschengewässern 
oder vergleichbaren Gewässern im nördlichen Niedersach-
sen. Zur Vereinfachung beschränkt sich dieser Ergänzungs-
band im Folgenden auf den Begriff „Marschengewässer“.
 Der Band beschreibt die in den Marschengebieten aus 
artenschutzrechtlicher Sicht zu bevorzugenden und be-
sonderen Unterhaltungsformen zur Vermeidung arten-
schutzkritischer Störungen oder Schädigungen. Dabei wird 
aufgezeigt, wie die Anforderungen des Artenschutzes bei 
der Durchführung von Unterhaltungsarbeiten auch rechts-
konform berücksichtigt werden können, um die für diese 

Gewässerlebensgemeinschaften notwendigen Strukturen 
soweit möglich zu erhalten und zu deren positiver Entwick-
lung beizutragen. 
 Die Arbeitshilfe enthält zudem Hinweise zu Vorkommen 
und Verbreitung der an und in Gewässern der niedersächsi-
schen Marschengebiete anzutreffenden geschützten Arten 
sowie zur Erstellung von Unterhaltungsplänen. 
 Kernziel dabei ist es, sowohl für den Unterhaltungs-
pflichtigen als auch für die zuständigen Wasser- und Natur-
schutzbehörden fachlich verlässliche und rechtssichere Ori-
entierung zu bieten – und dadurch auch dazu beizutragen, 
Konflikte möglichst zu vermeiden. 
 Mit seiner praxisorientierten Ausrichtung wendet sich 
der Ergänzungsband vor allem auch an die Anwender und 
Entscheider vor Ort. Vertiefende Darstellungen der ökolo-
gischen Grundlagen einer naturschonenden Unterhaltung 
und der „technischen“ Umsetzung sind den einschlägigen 
Fachgrundlagen, Arbeitshilfen und Leitfäden zur Gewässer-
unterhaltung zu entnehmen (s. Kap. 8).

Hinweise zum Vorgehen
Je nach Gewässerlage und Verbandsgebiet, regionaler und 
örtlicher Betroffenheit oder gewässerbezogener Problem-
stellung bei der Unterhaltung ist zunächst zu klären, ob 
zusätzlich zu den grundsätzlichen Empfehlungen des Leit-
faden-Hauptteils (SELLHEIM & SCHULZE 2020) auch die 
Hinweise des vorliegenden Ergänzungsbandes A zu Rate 
gezogen werden sollten. In diesem Fall sind sie bei Planung 
und Durchführung von Unterhaltungsarbeiten besonders zu 
berücksichtigen. Neben den Ausführungen im Hauptteil zu 
den artenschutzrechtlichen und -fachlichen Anforderungen, 
den empfohlenen Abwägungsschritten und den für einen 
großen Teil der niedersächsischen Gewässerlandschaften 
geltenden Hinweisen, ist es mit den Ergänzungsbänden 
möglich, die für die verschiedenen naturräumlichen Gewäs-
sersituationen jeweils geeigneten arten- und naturschonen-
den Unterhaltungsformen herauszuarbeiten.

2 Anwendung des Leitfadens und seiner Ergänzungsbände

Grobe Orientierung und Anhaltspunkt für den räumlichen 
Geltungsbereich der regionalen Ergänzungsbände A und 
B und die jeweilige Lage der ggf. betroffenen Gewässer 
bietet die naturräumliche Übersicht der in Niedersachsen 
zu unterscheidenden Gewässer-Großlandschaften (Abb. 2). 
Trotz der oftmals sehr ausgedehnten „Übergangsbereiche“ 
ermöglicht diese Darstellung eine grobe Zuordnung der 
Leitfaden-Bände zu den jeweiligen Gewässereinzugsgebie-
ten und den betroffenen Gewässern. In diesen Bereichen 
ist für die von Unterhaltungsmaßnahmen ggf. betroffenen 
Gewässerabschnitte stets eine besondere Prüfung vorzu-
nehmen, um welchen Gewässertyp es sich handelt (z. B. 
nach LAWA / POTTGIESSER 2018; vgl. Niedersächsische 
Umweltkarten https://urls.niedersachsen.de/3qhc).
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Abb. 2: Überblick über die räumlichen Geltungsbereiche der Leitfaden-Ergänzungsbände (Erläuterungen s. Text).

Dokumentation in Unterhaltungsplänen
Das Vorgehen und die Auswahl bzw. Anwendung des hin-
zugezogenen Ergänzungsbandes des Leitfadens sollte (ein-
malig) vom Unterhaltungspflichtigen dokumentiert werden. 
Hierfür bieten sich auch die Unterhaltungspläne an, die für 
viele Gewässer aufgestellt werden (s. Kap. 5 sowie Leitfa-
den-Hauptteil, Kap. 5.3). 
 Für alle Marschengewässer ist zusätzlich zum Leitfaden-
Hauptteil auch der Ergänzungsband A heranzuziehen. 
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Die Marschen entlang der Nordseeküste, der tidegeprägten 
Unterläufe der großen Ströme (Ems, Weser, Elbe) und ihrer 
Nebenflüsse prägen den nördlichen Bereich Niedersachsens 
(Abb. 2). Die Elbmarschen (inkl. Altes Land), die Wesermar-
schen, die Küstenmarschen und die Emsmarschen nehmen 
etwa 9 % der gesamten Landesfläche ein (DWA 2018). 
Die außendeichs gelegenen Flächen bezeichnet man als 
„Salzmarsch“ – diese Flächen mit den darin gelegenen 
Oberflächengewässern werden im vorliegenden Ergän-
zungsband nicht weiter behandelt, da sie nicht oder speziell 
unterhalten werden und nur einen geringen Flächenanteil 
ausmachen. 
 Die zahlreichen binnendeichs gelegenen Gewässer der 
Marschen wurden überwiegend während der Jahrhunderte 
dauernden kulturtechnischen Gestaltung der Landschaft 
durch den Menschen angelegt oder zumindest anthropo-
gen deutlich verändert. Ihre Bedeutung liegt vor allem in 
der Entwässerung der durch Deiche geschützten Kultur-
landschaft. Die dazugehörigen Grabensysteme versehen die 
Landschaft mit einem dichten Netz an wasserabhängigen 
Lebensräumen. Für die menschlichen Nutzungen erfüllen 
diese Gewässer neben der Entwässerung weitere Funk-
tionen, beispielsweise dienen sie als Viehtränken und zur 
Viehkehrung (anstelle von Zäunen) zwischen den Parzellen 
sowie zur Flurbewässerung.

Formenvielfalt und Gewässertypen
Die Gewässer durchziehen in den Marschgebieten Torf- 
oder feinkörnige Ton- bzw. Kleiböden, teilweise mit Sand-
inseln, vielfach auch Mischböden mit verschiedenen Hori-
zonten aus Torf, Klei oder Sand und liegen letztendlich im 
ehemaligen Urstromtal der Flüsse bzw. – nur durch Deiche 
abgetrennt – direkt an der Wattenmeerküste der Nordsee. 
Die meisten Marschengewässer weisen einen trapezför-
migen Querschnitt mit steilen Böschungen und einer ent-
sprechend des Untergrundes tonig-kleiigen, seltener auch 
sandigen und vielfach schlammigen Sohle auf (Abb. 3). Der 
Verlauf ist überwiegend geradlinig und die angrenzende 
Nutzung der Gewässerrandstreifen erfolgte bisher oft bis 
direkt an das Gewässer. Sie werden in ihrer Vielgestaltigkeit 
je nach Region unterschieden in Tiefs, Entwässerungska-
näle, Wettern, Fleete oder Gräben, ohne dass in jedem Fall 
genaue Definitionen für die Bezeichnungen vorhanden sind 
(s. Kap. 5.1). 
 Marschengewässer sind nicht mit natürlichen Fließge-
wässern zu vergleichen. Bei den nicht tideoffenen Gewäs-
sern, die durch Siele oder Schöpfwerke von den größeren 
Flüssen oder vom Wattenmeer getrennt sind, wird der 
Wasserstand über diese Bauwerke reguliert. Der Gewässer-
charakter weist dann nur ein periodisches Abflussverhal-
ten mit starken Rückstaueffekten und einer nur geringen 
Fließgeschwindigkeit auf. Solche Gewässer besitzen somit 
ganz überwiegend einen stehenden Charakter. In den nie-

3 Marschengewässer – Kurzcharakteristik und naturräumliche
 Eigenschaften

Abb. 3: Typische Situation in der Kleimarsch: Graben, Unterschöpfwerk (im 
Hintergrund), landwirtschaftliche (Grün- & Ackerland) sowie technische 
Nutzung (Windkraft) in der Wesermarsch (Foto: Oliver-David Finch)

dersächsischen Marschen ist neben den Hauptvorflutern 
ein etwa 30.000 km langes Grabennetz vorhanden (DWA 
2018). Diese Gräben lassen sich z. B. mit dem niedersäch-
sischen Kartierschlüssel für Biotoptypen (DRACHENFELS 
2021) detaillierter nach ökologischen Gesichtspunkten ein-
teilen.

Bei tideoffenen Marschengewässern handelt es sich um 
Gewässer, die dem natürlichen Gezeitenfluss unterliegen. 
Das bedeutet, dass sich Wasserstand, Strömungsrichtung 
und evtl. auch die Salinität ständig ändern. Diese Fluss-
unterläufe von Elbe, Weser und Ems und ihrer größeren 
Nebengewässer (z. B. Leda, Jümme, Hunte, Oste, Este etc.) 
werden im vorliegenden Band nicht berücksichtigt, da sie 
aufgrund des unmittelbaren Tideeinflusses und z. B. auch 
aufgrund anderer Nutzungen (z. B. Schifffahrt) gänzlich 
anders unterhalten werden.
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Bewirtschaftung und Anforderungen an die
Gewässerunterhaltung
Für Marschengewässer sind sehr geringe Gefälleverhältnisse 
und periodische (v. a. bei Siel- oder Pumpbetrieb), lang-
same bzw. geringe Fließgeschwindigkeiten typisch. Diese 
Eigenschaften führen zu besonderen Anforderungen bei 
der Gewässerunterhaltung: Der ordnungsgemäße Wasser-
abfluss muss gewährleistet sein (§ 61 Abs. 1 Niedersächsi-
sches Wassergesetz / NWG). Häufig wird dies nur erreicht, 
indem das Gewässerbett von übermäßigem Aufwuchs 
und Sedimentablagerungen geräumt wird. Gleichzeitig ist 
der Schutz der Gewässer und seiner Ufer als Lebensraum 
von heimischen Pflanzen und Tieren in all ihrer Vielfalt auf 
eine Weise zu berücksichtigen, die auch den artenschutz-
rechtlichen Anforderungen entspricht: Die Biodiversität ist 
sowohl quantitativ als auch qualitativ zu erhalten und zu 
verbessern.
 Die Gewässer dieser Naturräumlichen Region dienen 
einerseits der Entwässerung, anderseits aber zumindest 
in einigen Marschengebieten auch der Bewässerung. Bei-
spielsweise wird in den Obstanbaugebieten im Alten Land 

Abb. 4: Typische Situation in der Moormarsch: Graben, Unterschöpfwerk und landwirtschaftliche Nutzung (Grünland dominiert) in der Wesermarsch. Am 
ehemaligen Staubrett mit Überlauf-Durchlass sowie an der aus der Geländeoberfläche herausragenden Pumpenanlage sind die Folgen von Landsackung 
bzw. Torfzersetzung zu erahnen. (Foto: Oliver-David Finch)

und in Kehdingen zugeführtes Wasser im Frühjahr zur 
Frostschutzberegnung und an heißen Sonnentagen zur kli-
matisierenden Beregnung genutzt, wobei das Wasser häu-
fig über lange Strecken herangeführt werden muss. Dabei 
wirkt das viele Wasser in der Landschaft mikroklimatischen 
Extremen entgegen. Abgesehen vom Obstanbau, der in 
den Elbmarschen vom ausgeglichenen ozeanischen Klima 
profitiert, ist generell die Grünlandwirtschaft prägend, in 
den jüngeren Marschgebieten auch die ackerbauliche Nut-
zung. 
 Ohne die zumeist künstlichen Gewässer hinter den Dei-
chen würde in der niedrig gelegenen Marschenlandschaft 
(Abb. 4), die teilweise sogar unter dem Meeresspiegel und 
vielfach unter dem Tidehochwasser liegt, eine dauerhafte 
Besiedelung bzw. Flächenbewirtschaftung unmöglich sein. 
 Eine weitere Herausforderung ergibt sich in neuerer Zeit 
aus dem Klimawandel, der für weite Teile des Landes neben 
einer Umverteilung der Niederschläge, einhergehend mit 
örtlich und zeitlich beschränkten sehr hohen Niederschlags-
raten, auch Dürreperioden oder Hochwasserereignisse er-
warten lässt.
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An und in den Gewässern der Marschengebiete mit ihren 
Arten- und Lebensgemeinschaften kommen zahlreiche 
gefährdete bzw. gesetzlich geschützte Arten vor, deren 
Individuen bzw. Populationen zu erhalten und möglichst zu 
fördern sind. Die folgenden Ausführungen beschreiben die 
Besonderheiten dieser Lebensgemeinschaften. Für einen 
großen Teil der in diesen Gebieten relevanten geschützten 
Arten finden sich entsprechende Hinweise im Leitfaden-
Hauptteil und in den jeweiligen Artensteckbriefen (SELL-
HEIM & SCHULZE 2020, Anh. II des Hauptteils). Die Steck-
briefe enthalten zudem weiterführende Angaben zu den 
ökologischen Merkmalen und Lebensraumansprüchen der 
ggf. betroffenen Arten sowie die notwendigen Informatio-
nen für die Planung und Durchführung der Unterhaltung
(s. www.nlwkn.niedersachsen.de/154842.html).
 Trotz ihres überwiegend künstlichen Ursprungs oder 
ihrer deutlichen Überprägung durch menschliches Handeln 
sind Gewässer der Marschen und Flussniederungen wich-
tige Lebensräume für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzen-
arten. Ihre Biodiversität ist hoch, und sie leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Stabilisierung des Gefüges der heimischen 
Ökosysteme. Sie stellen temporäre Rückzugs- und Überwin-
terungsbereiche ebenso dar wie Reproduktions-, Aufwuchs- 
und Nahrungshabitate. In der vielfach intensiv genutzten 
Agrar- und Kulturlandschaft sind solche Funktionen heutzu-
tage auf den überwiegenden Flächenanteilen an den Rand 
gedrängt. Sie können, außer von flächig ausgebildeten Bio-
topen (z. B. Stillgewässer, Brachflächen o. ä.), nur noch von 
den hier behandelten Gewässern wahrgenommen werden, 
da es in den Marschen kaum (oder nicht vergleichbare) 
Saumbiotope, wie z. B. Hecken gibt. Daher übernehmen 
die Gewässer der Marschen auch eine wichtige Funktion im 
Biotopverbund – und bilden damit ein landschaftseigenes 
und naturräumlich typisches Biotopverbundsystem.

Lebensraumansprüche und Verbreitung der Arten der 
Marschen
Fauna und Flora der Marschengewässer tolerieren die dort 
vorherrschenden Bedingungen. Auf den ersten Blick er-
scheinen die vorhandenen Arten als vergleichsweise un-
empfindlich: Von der überwiegenden Zahl der Arten wird 
stärker fließendes, sauerstoffreiches und sommerkühles 
Wasser, wie es für „richtige“ Bäche typisch ist, nicht be-
nötigt – weiches bis schlammiges Sohlsubstrat hingegen 
wird vielfach toleriert. So finden sich viele dieser Arten 
auch in Stillgewässern wie Tümpeln, Altgewässern oder 
kleineren Seen und Teichen – Gewässertypen, die in ihren 
naturnahen Ausprägungen immer seltener werden. In allen 
Marschengebieten ist das natürliche Gewässernetz künst-
lich überprägt worden. Dennoch stellen die hier behandel-
ten Gewässer heute wichtige Lebensräume für eine Vielzahl 
von Arten dar. Die Qualität der Lebensraumstrukturen und 
die ökologische Wertigkeit werden vor allem durch die Ve-
getationsstrukturen gebildet (vgl. u. a. DWA 2018).

4 Charakteristische Lebensgemeinschaften und Arten

Geschützte Arten
Die Gewässer der Marschen beherbergen neben zahlrei-
chen weitverbreiteten Arten auch viele gefährdete und ge-
schützte Arten (z. B. Arten der Roten Listen, der Anhänge 
der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie bzw. nach § 44 
BNatSchG geschützte Arten). Diese in Niedersachsen be-
sonders oder streng geschützten Tier- und Pflanzenarten 
sind in einem vom NLWKN veröffentlichten Verzeichnis 
zusammengestellt (THEUNERT 2008a, b / www.nlwkn. 
niedersachsen.de/besonders-streng-geschuetzte-arten, 
Stand 2015).
 Auf der Grundlage dieses Verzeichnisses wurden die 
gewässergebundenen geschützten Arten ausgewählt, die 
für die Gewässerunterhaltung aus Sicht des gesetzlichen 
Artenschutzes eine wesentliche Rolle spielen und deren 
Vorkommen und Verbreitung bei der Durchführung von 
Unterhaltungsarbeiten in niedersächsischen Gewässern be-
sonders zu beachten sind (s. Leitfaden-Hauptteil, Kap. 4.1, 
SELLHEIM & SCHULZE 2020). In Verbindung mit weiteren 
fachlichen Grundlagen lassen sich daraus die geschütz-
ten Tier- und Pflanzenarten, die in den niedersächsischen 
Marschengewässern vorkommen können, recht zuverlässig 
ermitteln. Aus diesen Quellen folgt die nachstehende Zu-
sammenstellung von Lebensgemeinschaften und gesetzlich 
geschützten Arten. Auf die so ausgewählten Arten wird im 
Rahmen dieses Ergänzungsbandes A vorrangig eingegan-
gen (Tab.1). Die Liste enthält zudem Angaben zum gesetz-
lichen Schutz und zum Gefährdungsgrad nach den Roten 
Listen.
 Für die in dieser Tabelle aufgeführten gewässergebun-
denen Tier- und Pflanzenarten und Artengruppen werden 
die wichtigsten Hinweise und Empfehlungen zur Berück-
sichtigung artenschutzrechtlicher Vorgaben im Rahmen der 
Gewässerunterhaltung in Kap. 5.2 zusammengefasst. 
 Liegen an der betreffenden Gewässerstrecke Nachweise 
weiterer, hier nicht näher genannter geschützter Arten vor, 
die ggf. von Unterhaltungsarbeiten betroffen sein können, 
so sind die entsprechenden Hinweise und weiterführenden 
Angaben im Leitfaden-Hauptteil und den jeweiligen Arten-
steckbriefen zu Rate zu ziehen (s. Anh. II des Hauptteils).



Tab. 1: Besonders oder streng geschützte Arten(-gruppen) der Marschengewässer, die von der Gewässerunterhaltung in diesen Gewässern 
potenziell betroffen sein können. 
Fett: Arten bzw. Artengruppen mit Schwerpunktvorkommen in Marschengewässern (in Bezug auf Marschengewässer veränderte und gekürzte Liste 
des Leitfaden-Hauptteils, SELLHEIM & SCHULZE 2020)

Legende
Nr. Nr. des Artensteckbriefs (www.nlwkn.niedersachsen.de/154842.html)

Gesetzlicher Schutz
§  Besonders geschützte Art gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG
§§  Streng geschützte Art gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
FFH  Art des Anhangs II, IV bzw. V der FFH-Richtlinie
VSRL Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie

RL – Einstufung nach Roter Liste Niedersachsen
0  Ausgestorben oder verschollen
1  Vom Aussterben bedroht
2  Stark gefährdet
3  Gefährdet
R  Extrem selten
G  Gefährdung unbekannten Ausmaßes
V  Vorwarnliste
*  Ungefährdet
–  Rote Liste liegt für Niedersachsen nicht vor / Art noch nicht beurteilt

Nr. Wiss. Artname Deutscher Artname § §§ FFH/VSRL RL

A	–	Farn-	und	Blütenpflanzen/Wasserpflanzen

1 Calla palustrisCalla palustris Sumpf-Schlangenwurz x 3

4 Hottonia palustrisHottonia palustris Wasserfeder x V

5 Iris pseudacorusIris pseudacorus Sumpf-Schwertlilie x *

6 Luronium natans Froschkraut x II, IV 2

7 Menyanthes trifoliata Fieberklee x 3

8 Nymphaea alba Weiße Seerose x V

11 Osmunda regalis Königsfarn x 3

12 Ranunculus lingua Zungen-Hahnenfuß x 3

13 Stratiotes aloidesStratiotes aloides Krebsschere x 3

B – Libellen

– Aeshna isocelesAeshna isoceles Keilfleck-Mosaikjungfer x *

1 Aeshna viridisAeshna viridis Grüne	Mosaikjungfer x IV 1

3 Brachytron pratenseBrachytron pratense Früher	Schilfjäger x *

12 Chalcolestes viridis Westliche Weidenjungfer x *

13 Libellula fulva Spitzenfleck x *

17 Platycnemis pennipes Blaue Federlibelle x *

18 Somatochlora flavomaculata Gefleckte Smaragdlibelle x 1

C – Käfer

1 Kolbenwasserkäfer

Hydrophilus piceus Großer Kolbenwasserkäfer x 2

Hydrophilus aterrimus Schwarzer Kolbenwasserkäfer x 2
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Nr. Wiss. Artname Deutscher Artname § §§ FFH/VSRL RL

E – Muscheln und Schnecken

1 Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke x II, IV –

5 Flussmuscheln

Unio pictorum Malermuschel x –

Unio tumidus Große Flussmuschel x –

6 Teichmuscheln

Anodonta anatina Gemeine Teichmuschel x –

Anodonta cygnea Große Teichmuschel x –

F – Amphibien und Reptilien

– Bufo bufo Erdkröte x *

3 Natrix natrix Ringelnatter x 3

– Rana arvalis Moorfrosch x IV 3

4 Rana temporaria Grasfrosch x V *

6 Wasserfrösche

Pelophylax kl. esculentus Teichfrosch x V *

Pelophylax ridibundus Seefrosch x V V

Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch x IV G

7 Molche

Lissotriton helveticus Fadenmolch x V

Lissotriton vulgaris Teichmolch x *

G – Fische und Neunaugen1 

2 Fische der Niederungsgewässer

Cobitis taenia Steinbeißer II V

Misgurnus fossilis Schlammpeitzger II 2

Carassius carassius Karausche 1

Tinca tinca Schleie 3

Rhodeus amarus Bitterling II 3

Anguilla anguilla Europäischer Aal x 2

H – Vögel

2 Alcedo atthis Eisvogel x I V

6 Circus aeruginosusCircus aeruginosus Rohrweihe x I V

7 Crex crex Wachtelkönig x I 2

– Emberiza schoeniclus Rohrammer x *

¹ Zusätzlich aufgenommen wurden Fischarten der Anhänge II und V der FFH-RL sowie weitere gefährdete Arten.
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Nr. Wiss. Artname Deutscher Artname § §§ FFH/VSRL RL

8 Luscinia svecicaLuscinia svecica Blaukehlchen x I *

9 Mergus serrator Mittelsäger x R

10 Motacilla cinerea Gebirgsstelze x *

12 Saxicola rubetra Braunkehlchen x 2

13 Rohrsänger

Acrocephalus arundinaceus Drosselrohrsänger x 2

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger x *

Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger x *

Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger x *

14 Entenvögel

Anas clypeata Löffelente x 2

Anas crecca Krickente x 3

Anas querquedula Knäkente x 1

Anas strepera Schnatterente x *

Aythya ferina Tafelente x *

Aythya fuligula Reiherente x *

15 Schwirle

Locustella fluviatilis Schlagschwirl x *

Locustella luscinioides Rohrschwirl x *

Locustella naevia Feldschwirl x 3

16 Rallen

Gallinula chloropus Teichralle (Teichhuhn) x *

Porzana porzana Tüpfelralle (Tüpfelsumpfhuhn) x I 2

Rallus aquaticus Wasserralle x 3

I – Säugetiere

1 Lutra lutra Fischotter x II, IV 1

3 Neomys fodiens Wasserspitzmaus x 3

4 Fledermäuse

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus x II, IV 1

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus x IV 2

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus x IV –

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus x II, IV 2

Myotis brandtii Große Bartfledermaus x IV 2

Myotis dasycneme Teichfledermaus x II, IV –
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Nr. Wiss. Artname Deutscher Artname § §§ FFH/VSRL RL

Myotis daubentonii Wasserfledermaus x IV 3

Myotis myotis Großes Mausohr x II, IV 2

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus x IV 2

Myotis nattereri Fransenfledermaus x IV 2

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler x IV 1

Nyctalus noctula Großer Abendsegler x IV 2

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus x IV 2

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus x IV 3

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus x IV –

Plecotus auritus Braunes Langohr x IV 2

Plecotus austriacus Graues Langohr x IV 2

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus x IV 1
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Die folgenden Ausführungen umfassen spezielle und regio-
naltypische Aspekte der Unterhaltung von Marschengewäs-
sern sowie eine Reihe von Hinweisen und Empfehlungen 
zur Umsetzung einer natur- und artenschutzgerechten Vor-
gehensweise an Gewässern dieser Naturräume. Sie gelten 
für alle in den Marschengebieten vorkommenden Gewäs-
sertypen (oder in ihren Erscheinungsformen vergleichbaren 
Gewässer) und ergänzen bzw. konkretisieren damit die 
grundsätzlichen Ausführungen des Kapitels 6.1 des Leit-
faden-Hauptteils, auf den hier noch einmal hinzuweisen ist 
(SELLHEIM & SCHULZE 2020).
 Darüber hinaus wird für Marschengebiete in Ergänzung 
der Darstellung im Hauptteil (vgl. dortiges Kap. 5.3) die 
Aufstellung von Unterhaltungsplänen auch für Gewässer 
dritter Ordnung aus Artenschutzsicht als erforderlich an-
gesehen. Denn auch Marschengräben, um die es sich dabei 
v. a. handelt, können durchaus Vorkommen besonders oder 
streng geschützter Arten aufweisen.

5.1 Grundsätzliche Hinweise und Empfehlungen zur
  Pflege und Unterhaltung von Marschengewässern
Vor dem Hintergrund der spezifischen Ansprüche der 
charakteristischen und geschützten Arten der Gewässer 
müssen die für den Wasserabfluss notwendigen Unterhal-
tungsmaßnahmen so umgesetzt werden, dass eine größt-
mögliche Schonung dieser Artengemeinschaften erreicht 
wird. Dabei stehen der Gewässerrand und der eigentliche 
Gewässerlauf in einer engen ökologischen Beziehung zu-

5 Natur- und artenschonende Gewässerunterhaltung von Marschen-
 gewässern in der Praxis

einander. So wirken sich Eingriffe im Bereich der Böschung 
und Wasserwechselzone unmittelbar auf die Lebensge-
meinschaften aus.
 Grundsätzlich kommt der Unterhaltung und Pflege der 
Gewässer in den niedersächsischen Marschengebieten eine 
besondere Bedeutung zu: Ohne diese menschlichen „Ein-
griffe“ würden die meisten dieser durch den Menschen 
angelegten oder umgestalteten Gewässer früher oder spä-
ter verlanden. Sie würden somit nicht nur für die Ent- oder 
Bewässerung verloren gehen, auch ihre Lebensraumqualität 
für die jetzige Lebensgemeinschaft würde ohne Unterhal-
tung stark eingeschränkt. Hier sind also Kompromisse und 
konkrete Lösungen vor Ort erforderlich: Jede praktizierte 
Form der Gewässerunterhaltung wird, selbst wenn man 
sich um eine Minimierung bemüht, in einem gewissen Um-
fang zu Individuenverlusten der hier vorkommenden Arten 
führen. Eine unterlassene Unterhaltung führt hingegen 
mittel- bis langfristig zum Totalverlust der Gewässer und 
damit der Lebensräume.
 Es handelt sich bei den Marschengewässern zumeist 
um nährstoffreiche und hochproduktive Lebensräume, die 
einerseits nur durch eine regelmäßige, andererseits aber 
nicht zu rigorose Pflege bzw. Unterhaltung erhalten werden 
können (vgl. u. a. HANDKE et al. 1999, DWA i. V.). Daher 
ist auch bei den Gewässern der Marschengebiete ortsbezo-
gen zu klären, wieviel naturnahe Entwicklung in einem Ge-
wässer möglich ist und zugelassen werden soll, ohne den 
Wasserabfluss zu gefährden.
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Abb. 5: Phasen der Entwicklung von Marschengewässern von der Räu-
mung (1) über die verschiedenen wasserführenden Sukzessionsstadien (2 
bis 5) bis zur nahezu vollständigen Verlandung (6). Eine den Artenschutz 
berücksichtigende Unterhaltung erhält mindestens die Stadien (2) bis (5) 
zeitlich und räumlich versetzt im Gewässernetz eines Gebietes und bricht 
die Sukzession nicht flächendeckend stets in den Stadien (3) oder (4) ab. 
(verändert nach DWA 2018)

In den folgenden Kurzdarstellungen der empfohlenen 
Vorgehensweise bei Gewässern der Marschengebiete ist 
grundsätzlich zwischen den vergleichsweise schmalen und 
den breiteren Marschengewässern zu unterscheiden: 
n  Schmale Marschengewässer: häufig weniger als 1 m 

Sohlbreite, in Einzelfällen je nach Böschungsneigung 
auch größer bzw. breiter

n  Breite Marschengewässer: i. d. R. mehr als 2 m Sohlbrei-
te, aus der sich je nach Böschungsneigung Wasserspie-
gelbreiten von 3 m und mehr ergeben. 

Auf eine genaue Maßangabe oder ein bestimmtes Aus-
bauprofil wird hier bewusst verzichtet. Der Unterhaltungs-
pflichtige sollte sich bei der Einordnung an den Erläuterun-
gen zu diesen Gewässerkategorien orientieren.
 Gerade bei den sehr schmalen Marschengewässern 
ist das im Leitfaden-Hauptteil bei der Durchführung von 
Unterhaltungsarbeiten beschriebene Vorgehen nach den 
drei Habitatkategorien „Sohle/Wasserkörper“, „Böschungs-
fuß/Ufer“ und „Gewässerrandstreifen/Gehölzsaum“ in der 
Unterhaltungspraxis zumeist nicht sinnvoll durchführbar. 

Durchführungszeiträume für die Unterhaltung
Grundsätzlich ist aus ökologischer Sicht eine Unterhaltung 
zwischen Spätsommer und etwa Dezember optimal, also 
bis zum Beginn der Winterruhe im Gewässer. Diese be-
ginnt etwa bei einer niedrigeren Wassertemperatur als 6 °C 
(einerseits herabgesetzte Sauerstoffzehrung, andererseits 
noch keine Beeinträchtigung von überwinternden Arten). 
Dieser Zeitraum ist aber in der Praxis vielfach zu kurz ge-
fasst, sodass hier je nach örtlichen Gegebenheiten ggf. wei-
tergehende Kompromisse unter Beachtung der Hinweise 
aus den Artensteckbriefen und weiterer im Leitfaden ent-
haltener Informationen gefunden werden müssen.

5.1.1 Schmale Marschengewässer
Gräben (häufig weniger als 1 m Sohlbreite) werden bei der 
Unterhaltung in den wenigsten Fällen nur gekrautet oder 
gemäht, sondern die Unterhaltungsarbeiten gehen zumeist 
auch mit einer Entschlammung bzw. Räumung, also der 
Entnahme von Sohlensubstrat aus dem Gewässer, einher. 
 Je schmaler die Gräben sind, umso schwieriger kann 
eine schonende ökologische Unterhaltung realisiert wer-
den, weil sie
n  die ggf. erforderliche hydraulische Leistungsfähigkeit 

verringert, denn der notwendige Wasserabfluss kann 
bereits durch geringen verbleibenden Aufwuchs erheb-
lich beeinträchtigt werden, und

n  technisch kaum noch durchführbar ist, da Räumgeräte 
wie z. B. der Mähkorb in herkömmlicher Bauart nicht in 
Teilbereichen, sondern nur im gesamten Gewässerprofil 
eingesetzt werden können.

In Regionen mit hoher Dichte an schmalen Gräben ist da-
her eine asynchrone, z. B. jährlich wechselnde Räumung 
einzelner Gräben in hohem Maße zielführend. Durch ein 
geeignetes Unterhaltungskonzept entsteht ein zeitlich-
räumliches Nebeneinander verschiedener und hochwertiger 
Entwicklungsstadien (Sukzessionsstadien, Abb. 5). Ein sol-
ches gebiets- bzw. gewässerbezogenes sinnvolles „Unter-

haltungsmanagement“ wird besonders deutlich am Beispiel 
der verschiedenen Entwicklungsphasen von Marschenge-
wässern (Abb. 5, Phase 1 bis 6): Frisch geräumte Gräben 
(1) liegen neben solchen, die z. B. im Jahr zuvor oder noch 
früher geräumt wurden (2 bis 4) und neben Gräben, die in 
ihrer Entwicklung bereits teilweise verlandet sein können 
(5 bis 6). Der aus ökologischer Sicht optimale Zeitpunkt für 
die Grabenräumung liegt zwischen der Phase mit optimal 
ausgeprägter Wasservegetation und dem beginnenden 
Verlandungsstadium (4 und 5); bei einzelnen Gräben auch 
später, um auch die auf diese Phase spezialisierten Arten zu 
fördern.

Für den Bremer Raum gehen z. B. NAGLER & MÜLLER 
(2012) von einem mittleren zeitlichen Abstand zwischen 
den Räumungen eines Grabens von etwa fünf Jahren aus, 
sodass sich in einem entsprechend unterhaltenen Gebiet 
fünf unterschiedliche Sukzessionsstadien an Gräben finden 
würden, die sowohl für konkurrenzschwache Pionierarten 
als auch für die konkurrenzstarken Nachfolger einen Le-
bensraum bieten.
 Abb. 6 macht deutlich, wie eine Unterhaltung von 
schmalen Gräben, die in der Regel komplett (ganze Sohle, 
ganze Böschung auf beiden Seiten) geräumt werden, mit 
Hilfe eines Unterhaltungsrahmenplans aus ökologischer 
Sicht sinnvoll durchgeführt werden kann. 
 Hierbei wird ein Muster ähnlich dem eines Mosaiks über 
die Grabenstruktur gelegt und in zeitlich versetzten Ab-
ständen die Grabenunterhaltung dargestellt. Je geringer 
die Bedeutung des Grabens für den Wasserabfluss, desto 
länger können die Räumintervalle ausfallen.
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Abb. 6: Beispielhafte Darstellung in einem Unterhaltungsrahmenplan für schmale Gräben (Erläuterung s. Text) (Quelle: TSCHÖPE 2020)

n  Rote Linien: Gräben, die zur Gewährleistung des Wasser-
abflusses von besonderer Bedeutung sind und jährlich 
gemäht und gekrautet werden müssen.

n  Blaue Linien: Gräben, die alle 1-2 Jahre unterhalten wer-
den.

n  Gelbe Linien: Gräben, die in einem Intervall von 2-3 Jah-
ren unterhalten werden. 

n  Grüne Linien: Gräben, die halbseitig alle 2-3 Jahre unter-
halten werden.

n  Lila Linien: Gräben mit geringerer Bedeutung für den 
Wasserabfluss, Unterhaltung alle 5-7 Jahre ausreichend. 

Als günstig für die Unterhaltung von Gräben hat sich im 
Gegensatz zur Unterhaltung von Fließgewässern aus öko-
logischer Sicht eine eher „gründliche“ Unterhaltung ganzer 
Gräben mit möglichst effektiver Schlammentnahme erwie-
sen, da nur dadurch lange Sukzessionszyklen und Räum-
intervalle erreicht werden können. Dies ist für Arten sowohl 
mit längerer Entwicklungsdauer als auch für Pionierarten 
sowie für die Erreichbarkeit möglichst aller Sukzessionssta-
dien und damit einer möglichst hohen Artenzahl von Was-
serpflanzen, Wirbellosen und Fischen in einem Grabenareal 
von grundlegender Bedeutung. Gleichzeitig bleibt der ord-
nungsgemäße Abfluss und ggf. auch die Zuwässerung mit 
Süßwasser über die Gräben und sonstigen Marschenge-
wässer gewährleistet und die Nutzungen werden nicht ein-
geschränkt. Verbleibt hingegen zu viel Schlamm im Graben, 
wird zu schnell wieder ein Verlandungsstadium erreicht und 
ökologisch besonders wertvolle Sukzessionsstadien und 
Arten fallen aus. 

Die beschriebene „gründliche“ Unterhaltung darf allerdings 
nicht dazu führen, dass das Gewässerprofil in seinen na-
türlichen bzw. rechtlich zugelassenen Abmaßen verändert 
wird. Dies wäre eine Gewässerausbaumaßnahme nach § 68 
Wasserhaushaltsgesetz / WHG.
 Die Auswahl des dazu geeigneten Arbeitsgerätes muss 
dabei besonders sorgfältig erfolgen. Um die durch die ver-
stärkte Substratentnahme zu erwartenden Verluste von Fi-
schen sowie ggf. von Großmuscheln zu verringern bzw. zu 
verhindern, sollte das Räumgut vor allem bei der Unterhal-
tung ökologisch wertvoller Gräben, z. B. mit Vorkommen 
des Schlammpeitzgers oder der Karausche bzw. von Groß-
muscheln, durch eine Begleitperson entsprechend sorgsam 
kontrolliert werden. Ziel dabei ist es, entnommene Tiere 
möglichst schonend zurücksetzen zu können (s. Kap. 5.2 
sowie entsprechende Steckbriefe ggf. betroffener Arten). 
 Bewährt hat sich in der Praxis an Gewässern mit Schilf 
und Röhrichtbeständen die Unterhaltung mit halbseitigem 
Staudenschnitt: Um ein Abknicken des Röhricht- und Schilf-
bewuchses durch Regen-, Wind- und/oder Schneelast aus-
zuschließen, kann bei schmalen Gräben auf der nicht zu 
unterhaltenden Seite der Röhricht- und Schilfbestand auf 
das Staudenmaß (ca. 0,6 m oder „Kniehöhe“) zurückge-
schnitten werden. Grundlagen für diese Regelung sind der 
Ausschluss einer Gefährdung des Wasserabflusses und die 
Herstellung der sog. „Schaufreiheit“ sowie die rechtlichen 
Anforderungen des BNatSchG. 

Rot: jährlich (Mahd/Krautung getrennt)
Blau: alle 1-2 Jahre
Gelb: alle 2-3 Jahre
Grün: alle 2-3 Jahre/halb
Lila: alle 5-7 Jahre (Pionierphase)
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Ökologisch verträgliche Unterhaltungstechniken von Grä-
ben sollen unter dem Grundsatz „so viel wie nötig – so 
wenig wie möglich“ angewandt werden.

5.1.2 Breite Marschengewässer
In breiteren Gewässern (i. d. R. mehr als 2 m Sohlbreite) 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Unterhaltungs-
maßnahme artenschutzrechtlich unbedenklich und öko-
logisch optimiert zu gestalten. Diese Gewässer sind im 
Regelfall so breit, dass die Unterhaltungsgeräte gezielt in 
den verschiedenen Bereichen eines Gewässers (Böschung 
bzw. Sohle) eingesetzt werden können (Abb. 7). Einen be-
sonders sensiblen Bereich im Gewässerprofil stellen die 
sog. Böschungsfüße (Übergang vom Wasser zum Land, mit 
schwankenden Wasserständen) dar. Diese Übergangsberei-
che sollten zum Schutz der wasser- und landbewohnenden 
Arten bei der Unterhaltung generell ausgespart werden 
– unabhängig von der Intensitätsstufe (Abb. 7, A). Eine 
einseitige Böschungsmahd mit Schonung des Böschungs-
fußes erhöht die Wahrscheinlichkeit des Überlebens und 
der Wiederbesiedlung vieler Arten, die den Uferbereich zur 
Paarung, Eiablage und als Rückzugsraum benötigen (Abb. 
7, E). 
 Die Schonung der Böschungsfüße hat nicht nur eine 
ökologische Bedeutung, sondern hat auch bei der Bewirt-
schaftung dieser Gewässer erhebliche Vorteile, denn gut 
durchwurzelte Böschungsfüße schützen durch eine klein-
räumige Herabsetzung der Strömung auch vor Abbrüchen 
und (windinduziertem) Wellenschlag, was den Aufwand für 
Böschungssicherungsmaßnahmen verringert.

5.2 Besondere Hinweise zu einer artenschutz-
  gerechten Vorgehensweise
Potenziell betroffene Arten(gruppen)
Auch bei den hier behandelten Marschengewässern folgt 
das Vorgehen bei anstehenden Unterhaltungsarbeiten 
grundsätzlich den im Leitfaden-Hauptteil ausführlich 
beschriebenen Arbeitsschritten (SELLHEIM & SCHULZE 
2020, Kap. 5). Ziel dabei ist es, die an der betreffenden 
Gewässerstrecke ggf. vorkommenden und von Unter-
haltungsmaßnahmen potenziell betroffenen geschützten 
Arten angemessen berücksichtigen zu können. Dieser Er-
gänzungsband sollte daher immer nur zusammen mit 
dem Hauptteil Anwendung finden (s. Kap. 2).
 Vor Beginn der geplanten Arbeiten ist demnach zu 
prüfen, ob in oder an dem jeweiligen Gewässer(abschnitt) 
Nachweise zu aktuellen Vorkommen geschützter Arten vor-
liegen oder entsprechende Nachweise bekannt sind – und 

welche Arten dies sind².1Dabei stehen die in Kap. 4 (Tab. 1) 
benannten gewässertypischen geschützten Arten(gruppen) 
im Mittelpunkt der Hinweise und Empfehlungen dieses Er-
gänzungsbands. Die dazu für die einzelnen Artengruppen 
skizzierten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, 
die Ausführungen zu Ausführungszeiträumen und die ggf. 
relevanten ökologischen Entwicklungsoptionen sind bei der 
Durchführung der oben beschriebenen Unterhaltungsarbei- 

² gem. Leitfaden- Hauptteil, Anhang III, aktuelle Daten der Naturschutz-
 behörden sowie des Gewässerkundlichen Landesdienstes (GLD)

ten zu beachten. Diese Hinweise sollen helfen, potenzielle 
Schädigungen und Störungen der geschützten Arten zu 
verhindern oder weitestgehend zu verringern. 
 Liegen ggf. darüber hinaus Nachweise weiterer ge-
schützter Arten an der betreffenden Gewässerstrecke vor, 
so sind die entsprechenden Hinweise des Leitfaden-Haupt-
teils und der jeweiligen Artensteckbriefe (Anhang II) zu Rate 
zu ziehen. Dies gilt auch für die ebenfalls artenschutzrecht-
lich relevante, hier aber nicht näher behandelte Gruppe der 
Säugetiere (v. a. Fledermäuse, Biber und Fischotter), die für 
die Unterhaltung der Marschengewässer eine eher unter-
geordnete Rolle spielen.

Darstellung möglicher (artenbezogener) Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen
Die Darstellung der arten- und artengruppenbezogenen 
Hinweise erfolgt – wie in den Artensteckbriefen auch –
soweit sinnvoll nach den drei Habitatkategorien
n  1 Sohle/Wasserkörper
n  2 Böschungsfuß/Ufer
n  3 Randstreifen/Gehölzsaum.
Diese Einteilung ist nicht oder nur eingeschränkt sinnvoll 
bzw. relevant bei kleineren Gewässern und Gräben. Hier ist 
orts- und gewässerbezogen oftmals eine gesonderte Vor-
gehensweise erforderlich (s. Kap. 5.1.1).
 Weiterführende Angaben und nähere Einzelheiten zu 
den wesentlichen ökologischen Merkmalen, Lebensraum- 
und Standortansprüchen der ggf. betroffenen Arten sowie 
ihrer Larval-/Larvenstadien (z. B. bei Libellen), Flugzeiten 
usw. sind dem Leitfaden-Hauptteil sowie den einzelnen Ar-
tensteckbriefen im Anhang II des Hauptteils zu entnehmen. 
Diese Steckbriefe liegen für einen Großteil der für Marsch-
engewässer charakteristischen Arten vor, worauf jeweils 
gesondert hingewiesen wird (AS = Artensteckbrief dieser 
Art oder Artengruppe liegt vor). 
 Zu berücksichtigen ist auch, dass aufgrund der Selten-
heit und der speziellen Lebensraumansprüche mancher 
betroffenen Arten (z. T. FFH-Arten) und zum Schutz ihrer 
bisher bekannten Vorkommen in Niedersachsen ggf. eine 
fachliche Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 
erforderlich ist.



Prinzipskizze Unterhaltungsmaßnahme Beispielfoto

Beide Böschungen und ganze Sohle unter 
Schonung der Böschungsfüße

Einseitige Böschung mit ganzer Sohle unter 
Schonung der Böschungsfüße

Einseitige Böschung mit halber Sohle unter 
Schonung des jeweiligen Böschungsfußes

Ganze Sohle unter Schonung der Bö-
schungsfüße, keine Böschungsmahd 

Einseitige Böschung unter Schonung des 
jeweiligen Böschungsfußes

A: Intensive Unterhaltung (grün) der Sohle und beider Böschungen unter Schonung (rot) der Böschungsfüße
B bis E: Einseitige Unterhaltung (grün) mit Schonung (rot) des jeweiligen Böschungsfußes 

Abb. 7: Mögliche Intensitäten bei der Unterhaltung von Marschengewässern (v. a. Gräben) (verändert nach: Leda-Jümme Verband, M. Kroon; 
Fotos: A - Thorsten Ratzke, B+C - Johann Oldewurtel, D – Gabriele Stiller, E – Thorsten Ratzke)
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n  Wasserpflanzen erfüllen vielfältige ökologische Funktionen innerhalb der Gewässer. Sie bieten Lebensräume 
für verschiedene im und am Gewässer lebende Arten- und Artengruppen, sind Nährstofffilter und lassen 
Rückschlüsse auf die Gewässerqualität zu. 

n  Kenntnisse über die an und in den Marschengewässern lebenden Pflanzenarten und ihrer Empfindlichkeit und 
Toleranz gegenüber hydraulischen Belastungen, Unterhaltungsmaßnahmen und regionalen Einflüssen sind 
Grundvoraussetzung für die Entwicklung und den Erhalt standorttypischer Pflanzengesellschaften dieser Ge-
wässer. 

n  Durch Räumungsarbeiten werden die Pflanzen geschädigt und verschwinden ganz aus den Gewässern, sofern 
nicht genügend Pflanzenmaterial zur Regeneration im und am Gewässer verbleibt.

n  Um den gesetzlichen Vorgaben des Natur- und Artenschutzes sowie den Zielen der WRRL gerecht zu werden 
und gleichzeitig den ordnungsgemäßen Wasserabfluss sicherzustellen, ist eine naturverträgliche, artenscho-
nende Gewässerunterhaltung notwendig (LLUR 2011).

Im Groben können die in den hier beschriebenen Gewässern vorkommenden Pflanzen wie folgt unterschieden 
werden: 
n  Unterwasserpflanzen reagieren auf eine Sohlräumung in der Regel empfindlich bis hin zum totalen Verlust. 

Eine Mahd oberhalb der Sohle wird jedoch verkraftet, z. B. Wasserfeder (AS).
n  Schwimmblattpflanzen treiben teilweise ohne festen Wurzelkontakt zur Gewässersohle als Pflanzengesell-

schaften auf der Wasseroberfläche. Bei der Unterhaltung sollte genügend Pflanzenmaterial zur Regeneration 
im Gewässer verbleiben, um ihren Erhalt zu gewährleisten, z. B. Gelbe Teichrose, beide Seerosen-Arten 
(AS), Krebsschere (AS) und Sumpf-Calla (AS).

n  Amphibische Pflanzen sind Pflanzen, die an der Wasserwechselzone ihren Lebensraum ausgebildet haben. 
Die Pflanzengesellschaften sind in der Lage, sich sowohl im Wasser als auch in den Übergangszonen der 
Böschung anzusiedeln. Durch Schonung der Böschungsfüße bei der Unterhaltung lassen sich diese Pflanzen 
schützen, z. B. Froschkraut (AS). 

n  Röhricht und Röhrichtbegleiter: Gesetzlich geschützt als Röhrichte gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG 
ist eine Pflanzengesellschaft der Röhrichtarten (z. B. Rohrglanzgras, Schilf, Schwertlilie) ab ca. 50 m² und 
einer Mindestbreite von 4-5 m (DRACHENFELS 2021). Eine Unterhaltung ist nur in der Zeit vom 01.10.-28.02. 
eines Jahres in Abschnitten zulässig, z. B. Röhrichte aus Gewöhnlichem Froschlöffel, Schwanenblume, 
Rohrglanzgras, Schilf, Gewöhnlichem Pfeilkraut. 

n  Linienhafte, schmale Röhrichte an und in Gräben stehen nicht unter dem Schutz des § 30 BNatSchG. Ein 
2 m breiter Röhrichtsaum stellt jedoch ein potenzielles Bruthabitat für die in Röhrichten brütenden Vögel, z. B. 
Rohrammer, Schilfrohrsänger (AS), sowie einen Lebensraum für Amphibien und Insekten dar. Vor diesem 
Hintergrund ist der gewässerbegleitende Röhrichtsaum, auch wenn er nicht die erforderliche Ausdehnung 
für den gesetzlichen Schutzstatus erreicht, zum Schutz der hier vorkommenden Artengruppen, schonend zu 
unterhalten.

Habitatkategorie
1 - Sohle/Wasserkörper / 2 - Böschungsfuß/Uferbereich / 3 - Randstreifen/Gehölzsaum / W = Wuchsorte

Wasserfeder (Foto: A. Jagel / blickwinkel.de)
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Die Hinweise zur artenschonenden Vorgehensweise bei der Unterhaltung lassen sich wie folgt
zusammenfassen*:
n  Sofern gewässerbezogen durchführbar: Sohlkrautung abschnittsweise, ggf. in Form einer Stromlinienmahd**. 

Entfernung des Mähguts aus dem Gewässer und von den Böschungen.
n  In bestimmten Fällen, z. B. bei Krebsscheren (AS) ggf. auch Teilentschlammung/-räumung sinnvoll zur Ver-

meidung zu starker Verlandung/Verschlammung durch Absterben der vorhandenen Pflanzen.
n  Arbeiten mit ausreichendem Abstand zur Sohle. Schonung vorhandener Pflanzenbestände und ggf. vorhan-

dener Rhizome (unterirdisch verlaufende Sprossachsen) ausdauernder Pflanzen oder anderer, der Überwinte-
rung und Überdauerung dienender bodennaher Ausläufer oder krautiger Sprossachsen. Belassen von Refugi-
alzonen (Zufluchtsbereiche).

n  Böschungsmahd und Mahd gewässerangrenzender Randstreifenbereiche und/oder Verlandungsvegetation 
abschnittsweise, einseitig oder wechselseitig, möglichst einseitig stehenlassen. Schonung des Übergangsbe-
reichs Böschungsfuß/Ufer. Entfernung des Mähguts von der Böschung. Belassen von Refugialzonen (mind. 
50 % der Bestände).

Durchführungszeiträume
n  Etwaige Pflege- und Unterhaltungsarbeiten am Gewässer und im Gewässerumfeld sind außerhalb der Haupt-

blütezeiten der ggf. betroffenen Arten durchzuführen.

Entwicklungsoptionen
n  Erhalt/Förderung von strukturreichen Uferrändern bzw. Gewässerrandbereichen.
n  Sofern ortsbezogen zutreffend bzw. relevant: Gehölzpflege zur Vermeidung stark schattenbildender Gehölz-

entwicklung.

* Zu beachten: Bei kleineren Gewässern, Gräben und stehenden Gewässern orts- und gewässerbezogen
 oftmals abweichende, besondere Vorgehensweise sinnvoll bzw. erforderlich (s. Kap. 5.1.1)!
** Im Leitfaden synonym verwendete Begriffe: Stromlinienmahd = Mittelrinnen- oder Schneisenmahd, Strom-
 strichkrautung o. ä.
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n  Wie an vielen anderen Gewässern sind auch an den Gewässern der Marschen Libellen zumeist allgegenwär-
tig. Alle Libellen sind artenschutzrechtlich geschützt. 

n  Das Leben der Libellen ist an Wasser gebunden, da ihre Larven nur dort existieren können. Diese leben räu-
berisch und ernähren sich zum größten Teil von anderen wirbellosen Tieren. Die Ansprüche an die Gewässer 
sind dabei artspezifisch unterschiedlich. 

Habitatkategorie
1 - Sohle/Wasserkörper / 2 - Böschungsfuß/Uferbereich / 3 - Randstreifen/Gehölzsaum / L - Larvalform /
A - Adultform

n  Libellen zählen aufgrund ihrer Lebensweise zu den Tierarten, die im Laufe der Jahre ihrer Entwicklung ver-
schiedene Teillebensräume besiedeln: Während die Libellenlarven im Wasser leben, nutzt das flugfähige Insekt 
auch die angrenzende Umgebung der Gewässer (s. Habitatkategorien): 

  - Gewässersohle und Wasserpflanzen (L): Jagd und Entwicklung der Larven
  - Böschungsfuß (A): Eiablage und Schlupf der adulten Tiere
  - Böschung (A): Jagd und Ruheraum der adulten Tiere. 
n  Hierbei spielt eine schonende Unterhaltung der Gewässer – in Marschengewässern v. a. im Hinblick auf die 

Vegetation – sowohl im Gewässer als auch außerhalb des Gewässers (z. B. der Böschungen und Randstreifen) 
eine entscheidende Rolle, um die verschiedenen Teillebensräume der Libellen zu erhalten. 

n  Nicht jede der in Marschengewässern vorkommende Libellenart wird von der Unterhaltung erheblich beein-
trächtigt. Herabgesetzt ist die Wirkung von Unterhaltungsmaßnahmen auf die Bestände weit verbreiteter Ar-
ten, die verschiedene Gewässer besiedeln und nur geringe Standortansprüche haben (vgl. u. a. BAUMANN et 
al. 2021). 

n  Typische und gefährdete Libellenarten unterhaltener, überwiegend stehender Marschengewässer (inkl. Grä-
ben) sind Große Weidenjungfer, Keilfleck-Mosaikjungfer, Grüne Mosaikjungfer, Früher Schilfjäger, 
Gefleckte Smaragdlibelle und (sehr vereinzelt) auch der Spitzenfleck (AS außer Keilfleck-Mosaikjungfer).

n  Bei Vorkommen der Grünen Mosaikjungfer ist eine fachliche Abstimmung mit der zuständigen unteren  
Naturschutzbehörde erforderlich. Da die Grüne Mosaikjungfer bei der Fortpflanzung auf Vorkommen der 
ebenfalls geschützten Krebsschere angewiesen ist, ergeben sich hier bei der Gewässerunterhaltung arten-
schutzrechtliche Überschneidungen (s. AS).

Grüne Mosaikjungfer (Foto: Gerd-Michael Heinze)
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Die Hinweise zur artenschonenden Vorgehensweise bei der Unterhaltung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:*

Sohle/Wasserkörper (1) und Böschungsfuß/Uferbereich (2)
n  Grundräumung/Entschlammung nur punktuell bzw. abschnittsweise. Arbeiten mit ausreichendem Abstand 

zur festen (mineralischen) Gewässersohle. 
n  Sofern gewässerbezogen durchführbar, Sohlkrautung einseitig oder wechselseitig bzw. abschnittsweise, ggf. 

in Form einer „Stromlinienmahd“. Belassen von Refugialzonen (mind. 20 %, artabhängig auch mind. 40 %). 
Entfernung des Mähguts aus dem Gewässer und von den Böschungen.

n  Böschungsmahd abschnittsweise, einseitig oder wechselseitig, möglichst einseitig stehenlassen. Schonung des 
Übergangsbereichs Böschungsfuß/Ufer. Entfernung des Mähguts von der Böschung (s. o.).

Randstreifen/Gehölzsaum (3)**
n  Vorhandene Gehölze erhalten, ggf. erforderliche Pflegeschnitte möglichst in mehrjährigem Abstand, höchs-

tens abschnittsweise auf den Stock setzen.

Durchführungszeiträume
n  Etwaige Pflege- und Unterhaltungsarbeiten im und am Gewässer sind möglichst außerhalb der Hauptschlupf- 

und -flugzeiten durchzuführen.
n  Weitere Informationen und Hinweise zur schonenden Unterhaltung finden sich in HANSEATISCHE NATURENT-

WICKLUNG (2010) und bei KUNZE et al. (2012).

Entwicklungsoptionen
n  Förderung/Zulassen der naturnahen Gewässerentwicklung, insbesondere Erhalt von unregelmäßigen, natur-

nahen Uferstrukturen. Falls gewässerbezogen sinnvoll, ggf. auch Zulassen lockerer Gehölzentwicklung.
n  Anlage/Schaffung von Pufferstreifen zwischen Gewässer und angrenzenden Nutzungen, insbesondere zu 

Ackerflächen.

* Zu beachten: Bei kleineren Gewässern, Gräben und stehenden Gewässern orts- und gewässerbezogen
 oftmals abweichende, besondere Vorgehensweise sinnvoll bzw. erforderlich (s. Kap. 5.1.1)!
** Soweit zutreffend – an Marschengewässern oft keine Gehölze vorhanden bzw. erwünscht (u. a. z. B. aus
 Gründen des Wiesenvogelschutzes)
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n  Für die Unterhaltung der Gewässer in den Marschengebieten sind zwei in Norddeutschland auftretende Arten 
einer geschützten Käfer-Gattung von Bedeutung: Großer Kolbenwasserkäfer und Schwarzer Kolben-
wasserkäfer. Beide Arten (s. AS) besiedeln schwerpunktmäßig stehende oder schwach strömende Gewässer 
der Niederungen und gehören zu den größten in Niedersachsen vorkommenden Wasserinsekten. Neben 
vereinzelten Nachweisen aus der niedersächsischen Geest bzw. dem Berg- und Hügelland wurden die stark 
gefährdeten Kolbenwasserkäfer bisher vor allem im Bremer Umland und in verschiedenen Marschgebieten 
an der Ems, in den westlichen und östlichen Wesermarschen und in der niedersächsischen Elbmarsch (u. a. 
Altes Land) erfasst (NLWKN). Damit besiedeln die Kolbenwasserkäfer auch Gewässer in den Marschen, die der 
Unterhaltung unterliegen.

n  In einzelnen Marschgräben konnten bei Elektrobefischungen größere Anzahlen an Larven oder adulten Kol-
benwasserkäfern nachgewiesen werden. Ansonsten handelt es sich überwiegend um Einzelfunde. Insgesamt 
ist recht wenig über die Verbreitung, Häufigkeit, Habitatansprüche sowie die Populations- und Besiedlungsdy-
namik der Kolbenwasserkäfer bekannt. Bevorzugt werden krautreiche Gewässer, die von den adulten Käfern 
fliegend besiedelt werden. Im Winter können in frostsicheren Gewässerbereichen Ansammlungen größerer 
Gruppen von adulten Käfern angetroffen werden.

Die Hinweise zur artenschonenden Vorgehensweise bei der Unterhaltung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:*
n  Sofern durchführbar, Sohlkrautung einseitig oder wechselseitig, ggf. in Form einer „Stromlinienmahd“. Arbei-

ten mit ausreichendem Abstand zu Sohle. Schonung vorhandener Pflanzenbestände, Belassen von Refugial-
zonen (mind. 50 % der Bestände).

n  Sofern relevant: Böschungsmahd abschnittsweise, einseitig oder wechselseitig, Belassen von Refugialzonen. 
Schonung des Übergangsbereichs Böschungsfuß/Ufer und ggf. vorhandener vegetationsreicher Flachwasser-
zonen.

n  Entfernung des ggf. anfallenden Mähguts aus dem Gewässer und von der Böschung.
n  Ggf. können im Winter gefundene größere Mengen an Tieren auch schonend (z. B. mit einer Schaufel) zu-

rückgesetzt werden.

Durchführungszeiträume
n  Etwaige Pflege- und Unterhaltungsarbeiten am Gewässer sind außerhalb der Larvalentwicklung und Verpup-

pungsphasen durchzuführen (Entwicklungszeiten s. AS).

* Zu beachten: Bei kleineren Gewässern, Gräben und stehenden Gewässern orts- und gewässerbezogen oftmals
 abweichende, besondere Vorgehensweise sinnvoll bzw. erforderlich (s. Kap. 5.1.1)!

INFOBOX
Marschengewässer

Käfer
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Großer Kolbenwasserkäfer und Larve (Fotos: Andreas Hartl / blickwinkel.de)
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n  Neben vielen anderen Arten an Weichtieren, zu denen auch die Schnecken gehören, treten v. a. in den größe-
ren Marschengewässern (Tiefs, Kanäle, Wettern, Flethe usw.) auch verschiedene Großmuschelarten (Najaden) 
auf. Es treten sowohl Flussmuscheln (AS) (Malermuschel und Große Flussmuschel) als auch Teichmuscheln 
(AS) auf. Sie leisten durch ihre filtrierende Ernährungsweise einen wichtigen Beitrag zur Reinigung dieser 
allenfalls schwach strömenden Gewässer. Sie können bis zu 80 Liter Wasser pro Tag filtern und so von schwe-
bendem Detritus und Algen befreien.

n  Alle in Marschengewässern anzutreffenden Großmuschelarten können in diesen Gewässern hohe Populati-
onsdichten erreichen und regelrechte „Muschelbänke“ ausbilden, wie sie sonst nur von marin lebenden Arten 
bekannt sind. Gerade Marschengewässer können von mehreren Arten individuenreich besiedelt sein. Zumeist 
werden die Tiere aber nur in geringeren Siedlungsdichten in den Gewässern gefunden. 

n  Der artenschutzrechtliche Schutzstatus der Großmuschelarten ist einerseits in der teilweise bis heute erfol-
genden gezielten Entnahme (zu Ernährungszwecken, für Gartenteiche und bei einzelnen Arten auch wegen 
erhoffter Perlenfunde) und wegen der ökologischen Bedeutung bei der Reinhaltung der Gewässer begründet. 
Alle heimischen Arten sind daher gesetzlich besonders geschützt. Die Tiere sind mehrjährig: In nährstoffarmen 
Gewässern können sie deutlich mehr als zehn Jahre alt werden. In nährstoffreicheren Gewässern liegt die Le-
benserwartung immer noch bei (deutlich) über fünf Jahren. Die Larven benötigen Fische für ihre Entwicklung, 
da sie sich zeitweise in deren Kiemen festsetzen. 

n  Aufgrund ihrer Größe, des erreichten Alters und ihrer geringen Mobilität (keine Fluchtbewegungen) sind 
Großmuscheln besonders durch unsachgemäß ausgeführte Unterhaltungsarbeiten gefährdet. Großmuscheln 
können dabei z. B. wegen ihrer Körpergröße auch in Mähkörben hängen bleiben, wenn diese durch die Sohle 
gezogen werden und einen zu engen Stababstand oder ein Lochblech aufweisen.

Malermuschel (Foto: Andreas Hartl / blickwinkel.de)
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Abb. 13: Großmuscheln (im Bild die Große Teichmuschel Anodonta 
cygnea) können bei Unterhaltungsarbeiten mit dem Mähkorb aus den 
Gewässern entfernt werden, wenn der Mähkorb durch die Sohle gezo-
gen wird und er eine zu geringe Stabweite oder ein Lochblech aufweist. 
Dabei handelt es sich v. a. um die großen, älteren Tiere (hier: mindes-
tens fünf Jahre alt; vgl. Wachstumsringe auf der Schale).
(Foto: Oliver-David Finch)
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Die Hinweise zur artenschonenden Vorgehensweise bei der Unterhaltung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:*
n  Die in den Marschengewässern vorkommenden Großmuschelarten sind aufgrund ihrer Lebensweise und 

Langlebigkeit sehr empfindlich für jegliche Arbeiten im Bereich der Gewässersohle.
n  Muss eine Grundräumung oder Entschlammung durchgeführt werden, so bedarf dies bei Vorkommen von 

Großmuscheln einer Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde, wobei weitere (aktuelle) Verbreitungs-
daten ggf. auch beim Gewässerkundlichen Landesdienst (GLD) im NLWKN vorhanden sind.

n  Wichtigste Schutzmaßnahmen sind bei Grundräumungen/Entschlammungen die lediglich abschnittsweise 
Aufreinigung der oftmals besiedelten größeren Gewässer, ggf. im mehrjährigen Abstand und das Absuchen 
des vom Bagger abgelegten Schlammes mit Zurücksetzen entnommener Tiere.

n  Sofern durchführbar, Sohlkrautung abschnittsweise, einseitig oder wechselseitig, ggf. in Form einer „Strom-
linienmahd“. Dabei empfiehlt sich z. B. die Verwendung eines Mähkorbes ohne Lochblech, wobei der Mäh-
korb in ausreichendem Abstand über der Sohle geführt werden muss.

* Zu beachten: Bei kleineren Gewässern, Gräben und stehenden Gewässern orts- und gewässerbezogen oftmals
 abweichende, besondere Vorgehensweise sinnvoll bzw. erforderlich (s. Kap. 5.1.1)!
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n  Marschengewässer können wegen ihres teilweise stehenden Charakters von mehreren geschützten Amphibi-
enarten besiedelt sein. Die Gewässer dienen als Fortpflanzungs-, Laich- und Entwicklungshabitate der Larven 
und sie können auch zur Überwinterung aufgesucht werden. Vier der sechs typischen Amphibienarten von 
Marsch- und Niederungsgewässern sind in Niedersachsen allgemein weit verbreitet (AS): Teichfrosch, Gras-
frosch, Erdkröte und Teichmolch. Diese Arten nutzen auch die nicht oder nur sehr schwach strömenden 
Fließgewässer und Gräben als Reproduktionsgewässer. Die fünfte Art, der Seefrosch, zeigt in Niedersachsen 
außer im Südwesten einen deutlichen Verbreitungsschwerpunkt in den Marschen und den Flussniederun-
gen. Er steht in Niedersachsen auf der sogenannten „Vorwarnliste“ zur Roten Liste (PODLOUCKY & FISCHER 
2013). Der gefährdete Moorfrosch, der auch im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt wird, kann zudem in 
Moormarschgebieten anzutreffen sein (z. B. in der westlichen Wesermarsch, Rheiderland).

n  Im westlichen Tiefland beginnt die Laichzeit der Amphibien im Jahresverlauf mit den beiden flächendeckend 
verbreiteten Arten Grasfrosch und Erdkröte je nach Witterung etwa ab Mitte März. Es folgt der Teichmolch, 
und relativ spät im Frühjahr ab Mitte Mai laichen Teich- und Seefrosch. Die Arten nutzen zum Ablaichen dabei 
vorwiegend verkrautete Gewässerabschnitte, zumindest wird der Laich an der Wasservegetation fixiert. 

n  Als einzige Reptilienart ist die gefährdete Ringelnatter (AS) an Marschengewässern zu beobachten. Aller-
dings fehlt die Art heute in Ostfriesland, und sie ist in den übrigen westlichen Landesteilen nur noch punktuell 
und somit in umso schutzwürdigeren Vorkommen vorhanden. In der Wesermarsch hat sie hingegen einen 
ihrer niedersächsischen Verbreitungsschwerpunkte. 

n  Bei Unterhaltungsarbeiten sollten ufernahe Sonn- und Versteckplätze (z. B. Stein- und Buschhaufen, Baum-
stümpfe) sowie Eiablageplätze für die Ringelnatter erhalten werden. Letztere sind heute zumeist Haufen von 
Kompost oder Mahdgut, in denen bei Verrottung Gärungswärme entsteht. Unter Einwirkung dieser Wärme 
entwickeln sich die zwischen Juli und August abgelegten Eier. Ursprüngliche Eiablageplätze in den Flussauen 
waren wahrscheinlich angeschwemmte Treibselhaufen. 

Habitatkategorie
1 - Sohle/Wasserkörper / 2 - Böschungsfuß/Uferbereich / 3 - Randstreifen/Gehölzsaum / L - Larvalform /
A - Adultform

Teichmolch (Foto: Andreas Hartl / blickwinkel.de)
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Die Hinweise zur artenschonenden Vorgehensweise bei der Unterhaltung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:*
Sohle/Wasserkörper (1) und Böschungsfuß/Uferbereich (2)
n  Grundräumung nur punktuell/lokal bzw. in Gräben abschnittsweise, nicht im Winter. Sofern gewässerbezo-

gen relevant: Schonung stabiler Sandsubstrate/-bänke, Belassen von Totholz.
n  Sofern durchführbar: Sohlkrautung abschnittsweise, einseitig oder wechselseitig, ggf. in Form einer „Stromli-

nienmahd“. Belassen von Refugialzonen. 
n  Ufer- oder Böschungsmahd abschnittsweise, einseitig oder wechselseitig mit ausreichendem Abstand zum 

Untergrund. Belassen von Refugialzonen (Ufervegetation, Verlandungszonen). 
n  Schonung des Übergangsbereichs Böschungsfuß/Ufer und angrenzender Verlandungsbereiche und Röhricht-

zonen.

3  2 1 2 3
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Randstreifen/Gehölzsaum (3)**
n  Zulassen natürlicher Uferentwicklung und Erhalt/Förderung von unregelmäßigen, strukturreichen Uferrändern, 

Saumbiotopen und Kleinstrukturen in den angrenzenden Grünlandbereichen und gewässernahen Landle-
bensräumen (wie z. B. Röhrichtsäume, Hochstaudenfluren, Hecken).

Durchführungszeiträume
n  Etwaige Pflege- und Unterhaltungsarbeiten im Gewässer und in angrenzenden Gewässerrandbereichen sind 

außerhalb der Entwicklungszeiten durchzuführen (Laich- und Larvalzeiten: Beginn der Laichzeit bis zur 
vollständigen Metamorphose der Larven). 

n  Zum Schutz der Jungtiere Durchführung der Arbeiten (v. a. Böschungsmahd) möglichst außerhalb der Zeiten, 
in der die Jungtiere das Gewässer verlassen (Wanderungen der Jungtiere zumeist abgeschlossen bis Ende Juli).

Entwicklungsoptionen
n  Ringelnatter: Erhalt, Förderung und/oder gezielte Anlage von geeigneten Eiablage- und Sonnenplätzen im 

ufernahen Bereich (Schilfansammlungen, Genist, Treibsel u. ä. „Teilhabitate“) u. U. in Verbindung mit dem 
Verbleib eines Teils des Mähguts (Hinweise dazu sind bei den unteren Naturschutzbehörden erhältlich). 

*  Zu beachten: Bei kleineren Gewässern, Gräben und stehenden Gewässern orts- und gewässerbezogen
  oftmals abweichende, besondere Vorgehensweise sinnvoll bzw. erforderlich (s. Kap. 5.1.1)!
**  Soweit zutreffend – an Marschengewässern oft keine Gehölze vorhanden bzw. erwünscht (u. a. z. B. aus
  Gründen des Wiesenvogelschutzes)
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n  Abgesehen von den drei heimischen Neunaugenarten, welche aus zoologischer Sicht nicht zu den Fischen 
gehören, unterliegen nur drei heimische Fischarten dem gesetzlichen Artenschutz (Europäischer Stör, Euro-
päischer Aal und Schnäpel). Von diesen ist einzig der Aal in den hier behandelten Marschengewässern zu 
erwarten. Seine Bestände gelten laut Roter Liste als stark gefährdet; sie werden durch Besatzmaßnahmen ge-
stützt. Durch eine schonende Unterhaltung, z. B. durch Erhalt von Tagesverstecken und anderen Lebensraum-
Strukturen, kann die Aalpopulation gefördert werden. 

n  Marschengewässer sind, außer für den besonders geschützten Aal, v. a. für Vorkommen von drei Fischarten, 
die im Anhang II der FFH-Richtlinie geführt werden, von Bedeutung. Dies sind Steinbeißer, Schlammpeitz-
ger und Bitterling (AS). Deren Schutz nimmt in FFH-Gebieten der Niederungen eine besondere Rolle ein, 
insbesondere, wenn ihr Vorkommen als maßgeblich für das jeweilige FFH-Gebiet eingestuft wurde. Der Er-
haltungszustand von Populationen der in FFH-Gewässern maßgeblichen Fischarten darf sich durch die Unter-
haltungsmaßnahmen nicht verschlechtern. 

n  Gleichzeitig sind alle drei genannten Arten sowie zusätzlich die Karausche Bestandteil der Niedersächsischen 
Strategie zum Arten- und Biotopschutz, mit der ein wesentlicher Beitrag für die Umsetzung des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt geleistet werden soll (s. dazu auch NLWKN 2011). Diese nach Roter Liste 
teilweise als stark gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht eingestuften Fischarten der Niederungen haben 
einen Verbreitungsschwerpunkt in den Marschen (z. B. Karausche, Schlammpeitzger). Der Bitterling ist 
bei der Fortpflanzung auf Vorkommen von Großmuscheln (s. o.) angewiesen. Daher ergeben sich hier bei der 
Gewässerunterhaltung artenschutzrechtliche Überschneidungen.

Europäischer Aal (Foto: A. Hartl / blickwinkel.de)
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Abb. 16: Die Karausche (Carassius carassius) kann in Gräben und ande-
ren gefällearmen Gewässern die einzige vorhandene Fischart sein. Ihre 
Bestände sind in Niedersachsen hochgradig gefährdet.
(Foto: Oliver-David Finch)
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Die Hinweise zur artenschonenden Vorgehensweise bei der Unterhaltung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:*
n  Grundräumung nur punktuell bzw. abschnittsweise, keine Totalräumung. Soweit möglich, zeitlich versetzt. 

Artenabhängig auch Schonung stabiler Sandbänke und Feinsedimentauflagen zum Erhalt von Rückzugsräu-
men (v. a. im Bereich der Böschungsfüße). Entnahme nur in begründeten Ausnahmefällen.

n  Sofern gewässerbezogen durchführbar: Sohlkrautung abschnittsweise, einseitig oder wechselseitig, ggf. in 
Form einer „Stromlinienmahd“, mit zeitlicher Staffelung der Arbeiten. Ausreichenden Abstand zur Sohle (s. o.) 
einhalten. Belassen von Refugialzonen, insbesondere Schonung des Übergangsbereichs Böschungsfuß/Ufer 
und ggf. betroffener Flachwasserbereiche.

n  Erhalt von Bereichen mit anorganischen Feinsedimenten als Lebensraum für Großmuscheln (Wirtsfische) und 
Vermeidung der Mobilisierung von Sand- und Feinsedimentbänken.

n  Zurücksetzen von ggf. entnommenen Fischen und Großmuscheln, dabei auch Steckbriefe „Flussmuscheln“ 
und „Teichmuscheln“ beachten.

Durchführungszeiträume
n  Etwaige Pflege- und Unterhaltungsarbeiten im und am Gewässer sind außerhalb der Laich- und Larvalzeiten 

durchzuführen (s. o., vgl. WVT 2011 „Leitfaden Gewässerunterhaltung“). 

Entwicklungsoptionen
n  Erhalt/Förderung von strukturreichen Uferrändern bzw. Gewässerrandbereichen und Zulassen einer naturna-

hen Uferentwicklung (soweit ortsbezogen zutreffend bzw. relevant).

*  Zu beachten: Bei kleineren Gewässern, Gräben und stehenden Gewässern orts- und gewässerbezogen
  oftmals abweichende, besondere Vorgehensweise sinnvoll bzw. erforderlich (s. Kap. 5.1.1)!
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n  An Marschengewässern sind zahlreiche Wasservogelarten, v. a. verschiedene Entenarten (AS) (u. a. Knäk-, 
Krick- und Löffelente), aber auch z. B. das Teich- und Blässhuhn (AS) weit verbreitet. Hinzu kommen meh-
rere, die Röhrichte besiedelnden Brutvogelarten wie das Blaukehlchen (AS), verschiedene Rohrsänger (AS) 
und die Rohrammer. Von ihnen werden die Schilfbestände an den Rändern oder in/an Gräben als Brutplätze 
genutzt. Auch der Feldschwirl (AS) kann an Ufern von Marschengewässern brüten. In größeren gewässer-
angrenzenden Schilfbeständen kann auch die Rohrweihe (AS) siedeln. Weitere Arten nutzen die Böschung 
bzw. die Randbereiche der Gräben, da sie in der intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaft die weni-
gen, nicht genutzten Bereiche darstellen.

n  Im Frühling haben Graben- und sonstige Gewässerränder bzw. die Gewässerbermen zudem eine sehr hohe 
Bedeutung als Rückzugs- und Schutzraum für Wiesenvögel, die ihre Jungen führen, v. a. wenn die Mahd der 
Wiesen einsetzt. So bieten sich z. B. in der gewässernahen höheren und strukturreicheren Vegetation gute 
Versteckmöglichkeiten für die nestflüchtenden Jungvögel. 

n  Verschiedene Greifvögel nutzen diese Bereiche zur Beutejagd.
n  Die Gewässerufer werden als Nahrungshabitat von verschiedenen Limikolen, wie z. B. dem Waldwasserläu-

fer oder der Bekassine aufgesucht.
n  Insbesondere die einschlägigen Regelungen nach § 39 BNatSchG (s. o., Röhrichtschnitt) dienen auch dem 

Schutz der Brutvögel. Der Schonung von Röhricht- und Schilfbeständen in der Brutzeit und auch dem Erhalt 
von Altschilfbeständen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Refugialzonen dieser Biotopstrukturen 
sind stets in ausreichendem Umfang zu erhalten.

Die Hinweise zur artenschonenden Vorgehensweise bei der Unterhaltung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:*
n  Sofern gewässerbezogen durchführbar: Sohlkrautung abschnittsweise, einseitig oder wechselseitig, ggf. in 

Form einer „Stromlinienmahd“.
n  Böschungsmahd abschnittsweise, einseitig oder wechselseitig. Belassen von Refugialzonen. 
n  Schonung von ggf. vorhandenen Röhricht- und Schilfbeständen, Binsen und Seggenrieder sowie Verlandungs-

bereichen unter Belassen von Schilfpartien am Gewässerrand. Befahren derartiger Flächen an Gewässern in 
der Brutzeit vermeiden.

n  Entfernung des ggf. anfallenden Mähguts von Ufer- und Böschungsbereichen.
n  Behutsames Vorgehen bei zwingend notwendigen sonstigen Arbeiten während der Brutzeit im Bereich von 

möglichen Neststandorten bzw. Nisthilfen, insbesondere an Gewässerbauwerken (Brücken- und Durchlass-
bauwerke, Siel- und Schöpfbauwerke, Stauanlagen u. ä.).

n  Steckbriefe ggf. betroffener Pflanzenarten beachten.

Durchführungszeiträume
n  Mögliche Arbeiten sind zum Schutz der Brutplätze vor Störungen nur außerhalb der Hauptbrut- und Setzzeit 

durchzuführen, die, je nach Art und Witterungsverlauf, schon im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein 
dauern kann.

Rohrweihe (Foto: Gerd-Michael Heinze)
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Entwicklungsoptionen
n  Förderung der naturnahen Gewässerentwicklung und Erhalt von naturnahen Sohlen- und Uferstrukturen 

(flach überstaute, feste Sohlen- und Sedimentstrukturen, Röhrichte). 
n  Soweit gewässerbezogen relevant: Erhalt der vorhandenen Ufergehölze, insbesondere von Alt- und Höhlen-

bäumen sowie von überhängenden und/oder ins Wasser ragenden Ästen als Ansitzwarten. Pflegeschnitte 
möglichst in mehrjährigem Abstand. Belassen von Wurzeltellern.

* Zu beachten: Bei kleineren Gewässern, Gräben und stehenden Gewässern orts- und gewässerbezogen oftmals
 abweichende, besondere Vorgehensweise sinnvoll bzw. erforderlich (s. Kap. 5.1.1)!

5.3 Maßnahmen, Arbeitsmethoden und Geräteeinsatz
  bei der Gewässerunterhaltung
Nach den im Kap. 5.2 und im Leitfaden-Hauptteil (Kap. 5) 
beschriebenen Arbeitsschritten und Abwägungen gilt es 
nun, bei den an einem Gewässer vorgesehenen Unterhal-
tungsarbeiten ein „Werkzeug“ auszuwählen, mit dem das 
angestrebte Unterhaltungs-Ergebnis möglichst arten- und 
naturschonend erreicht werden kann. Die nachfolgende 
tabellarische Darstellung beleuchtet die dabei relevanten 
Aspekte: Sie umfasst Kurzbeschreibungen einiger in den 
Marschengebieten typischer Arbeitsgeräte und ihrer Ein-
satzbereiche, die an den Gewässern dieses Naturraums in 
der Unterhaltungspraxis vielfach Verwendung finden bzw. 
hier zum Einsatz kommen. In dieser „Werkzeugkiste“ wer-
den die Geräte in der bewährten und auf dem Markt gän-
gigen Entwicklungsform beschrieben. Kurzdarstellungen 
ihrer Arbeitsweisen und des jeweiligen Vorgehens verdeut-
lichen Möglichkeiten eines artenschonenden Maschinenein-
satzes. Die mit einem * gekennzeichneten Begriffe sind im 
Anhang näher erläutert (Kap. 9).

Unabhängig von den hier beschriebenen, bei der Unter-
haltung eingesetzten „Werkzeugen“ sind bei der Durch-
führung der Arbeiten die im Kap. 5.2 skizzierten Hinweise 
für die einzelnen Artengruppen besonders zu beachten. Sie 
sollen helfen, Schädigungen und Störungen der geschütz-
ten Arten zu verhindern oder weitestgehend zu verringern. 
Sie ergänzen damit auch die grundsätzlichen Ausführungen 
des Kapitels 6.1 des Leitfaden-Hauptteils, auf die hier noch 
einmal hingewiesen wird.
 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf ak-
tuelle Entwicklungen auf Seiten der Maschinenhersteller bei 
der Suche nach neuen, innovativen technischen Lösungsan-
sätzen zur Umsetzung artenschonender Unterhaltungser-
fordernisse (z. B. kleine, schwenkbare Mähkörbe, die klein-
teiliges Arbeiten auch in schmalen Gräben ermöglichen). 
Derartige neue artenschonende Weiterentwicklungen 
in der „Maschinentechnik“ sollten z. B. bei ggf. an-
stehenden Neuanschaffungen besondere Beachtung 
finden!



Tab. 2: Beispiele maschineller Arbeitsgeräte und ihre Einsatzgebiete an Gewässern der Marschengebiete („Werkzeugkiste“)
(mit * gekennzeichnete Begriffe s. Kap. 9)

Mähkorb*

Einsatzbereich
Mahd* der
Böschung* und
Entkrauten* der Sohle* 

Beschreibung
Der Mähkorb ist eine Kombination aus Schneidwerk und Auf-
fangkorb für das Mähgut. Der Auffangkorb ist so grobmaschig, 
dass nicht nur Wasser, sondern auch kleinere Lebewesen hin-
durchpassen und im Gewässerbett verbleiben.

Eine Veränderung, wie z. B. der Einbau eines Lochbleches, wird 
den ökologischen Anforderungen nicht gerecht und ist daher 
artenschutzrechtlich abzulehnen.

Einsatzhinweise
Mit dem Mähkorb können die zuvor beschriebenen Möglich-
keiten A bis E (s. Abb. 7) umgesetzt werden. Er wird etwa eine 
Handbreit über der Gewässersohle oder der Böschungsoberflä-
che geführt und mäht dabei ohne Beschädigung des Wurzelbe-
reiches den Aufwuchs.

Der ökologisch besonders wertvolle und sensible Böschungsfuß* 
ist unbedingt zu schonen (s. Hinweise zu Abb. 7).

Der Mähkorb ermöglicht trotz einer hohen Arbeitsleistung eine 
schonende Arbeitsweise. Abflusshindernisse werden aus dem 
Gewässerbett* entnommen. 

Bei nicht fachgerechter Bedienung kann es zu Beschädigungen 
am Gewässerbett sowie von Flora und Fauna kommen. Dies 
sollte auf jeden Fall vermieden werden. Es gilt:

n  Keine Verletzung der Gewässersohle!

n  Mähen und nicht räumen!

n  Mähkorb beim Entkrauten leer ins Gewässer eintauchen!

Fazit
Bei fachgerechtem Einsatz ist der Mähkorb unter Artenschutz-
gesichtspunkten ein sehr gut geeignetes Gerät.

So nicht!
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